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14 Anhang 

14.1 

Maßnahme 

Teilfläche 

Gemarkung: 

Plochingen 
1735 

Stuttgart 
1460 

Maßnahmen blätter 

Maßnahmen-Nr.: 
F1 

Nr. der Teilfläche 

Flur: 

0 

0 

Planfestgestellt gern.§ 18 AEG 
i.V.m. § 76 Abs. 3 VwVfG 
am 26.07.2017" 
Al. 591pä/011 -201 611026 
Eisenbahn-Bundesamt, 
(Aufienslelle Karlsruhe/Stuttgart] 

lnt .l\uftrag_ ~ Vt~ tJ /f ____ ---v;'"' 

7~ 11 
Kurzbezeichnung: 
Entwicklung und Aufwertung von Ersatzflächen für die 
Mauereidechse 

Kurzbezeichnung 

Flurstück: 

800/7 
800 

9415/1, 
9430 

Weitere Teilflächen 

ha: 

2,5 ha 

1,7 

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahme 

Anlage-Nr. 18.2.4 Blatt Nr. 18 und 19 und 20 

Zum Bestands-und Konfliktplan 

Anlage-Nr. Konflikt-Nr. -

Beurteilung Anlage Nr. des Eingriffs/der Konfliktsituation 

Eingriff D ausgeglichen D nicht ausgeglichen 

D ausgeglichen i.V.m . Maßnahme Nr. [2] Funktion ersetzt i.V.m. Maßnahme Nr. 
V2 

D Vermeidungs-/Minderungs- und 
Schutzmaßnahme 

D Ersatzmaßnahme 

D Ausgleichsmaßnahme 

D Maßnahme zur Sicherung der kontinuierlichen 
ökologischen Funktionalität (CEF) 

Ziel der Maßnahme: 

D Gestaltungsmaßnahme 

[2] Maßnahme zur Sicherung des Erhaltungs
zustands (FCS) 

Der Lebensraumverlust für die Mauereidechse wird ausgeglichen, indem ein Ersatzle-
bensraum angelegt wird. Die Ersatzfläche in Plochingen besitzt eine ausreichende Grö

ße, um die Mauereidechsen, die im Vorhabenbereich der IRK vorkommen, aufzunehmen. 
Zusätzlich werden 1, 7 ha auf einer Maßnahmenfläche angrenzend zur Feuerbacher He i
de bereitgestellt, die gleichzeitig durch die 10. Planänderung des PFA 1.6a (Gz: 59101-
591pä/011-2016#021) zur Umsiedlung von Mauereidechsen genutzt wird . 

Beschreibung der Maßnahme: 
Maßnahmenfläche Plochingen: 

Die Fläche besteht aus 4 Einzelsegmenten, die auf Grund ihrer räumlichen Nähe als eine 
Gesamtfläche angesehen werden können , da keine Barrieren zwischen diesen bestehen. 
Sie sind bereits jetzt als Habitat für Mauereidechsen geeignet, werden jedoch durch wei-
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tere Maßnahmen aufgewertet. So werden Habitatelemente wie Steinriegel, Sandlinsen 
und Totholzhaufen angelegt und Freischnitte von Vegetation vorgenommen. 

- Die Maßnahme muss vor Beginn der Baumaßnahme und vor Beginn der Umsiedlung ihre 

Funktionsfähigkeit aufweisen. 
- Das Entwicklungsziel ist ein gut strukturierter Lebensraum für Mauereidechsen mit allen 

benötigten Habitatelementen. Es ist eine strukturreiche Umgebung mit einem Mosaik aus 
offenen Schotterflächen, Rudera lvegetation und Vegetationsbewachsenen Bereichen als 
Rückzugsorte und Nahrungshabitate zu entwickeln. 

- Die Maßnahme muss durch eine umweltfachliche Bauüberwachung überwacht werden . 

Maßnahmenfläche an der Feuerbacher Heide: 
- Es werden wallartige Strukturen, die hauptsächlich aus verschiedenen Gesteinen beste-

hen, auf der Maßnahmenfläche angelegt. Diese verlaufen in mehreren Reihen auf der 
Fläche, sodass sie eine hohe Strukturvielfalt auf der Fläche bieten. Die genaue Lage, 
Ausdehnung und Anzahl der Wallstrukturen wird in der Ausführungsplanung festgelegt. 
Die zuvor bereits bestehenden Grünflächen zwischen den Wällen bleiben während der 
Bauphase erhalten und sind in dieser Zeit Tabuzonen, die keine Beeinträchtigung erfah
ren dürfen. Somit kann die Funktionsfähigkeit der Maßnahmenfläche bereits direkt im 
Ansch luss an die Fertigstellung aufgrund vorhandener Nahrungshabitate gewährleistet 

werden. 
- Ziel ist es ein mageres Offenlandbiotop für Mauereidechsen zu schaffen. Die extensive 

Beweidung durch Schafe wird beibehalten . 
- Die Maßnahme muss durch eine umweltfachliche Bauüberwachung überwacht werden. 

Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG 
- Durch die Genehmigungsbehörde festzulegen. 

Pflegekonzept 
Maßnahmenfläche Plochingen: 

- Die Pflegemaßnahmen in Form von Freischnitten sind mindestens zwei Mal im Jahr 
durchzuführen. Das Schnittgut ist von den Flächen abzuräumen. Die Mahdzeitpunkte 
sollten in den Zeiträumen Mitte Juni und Mitte bis Ende September liegen. 

- Ein vollständiges zuwachsen der Flächen ist zu verhindern. Es muss gewährleistest wer
den, dass mindestens 60 % der Flächen als Offenflächen vorhanden sind. 

- Weitere Pflegemaßnahmen sind in Abhängigkeit von den Ergebnissen des Monitorings 
festzulegen und mit der umweltfach lichen Bauüberwachung abzustimmen . 

Maßnahmenfläche an der Feuerbacher Heide: 
Die Maßnahmenfläche wird derzeit bereits durch Schafe beweidet und soll auch weiter

hin durch diese gepflegt werden. 
- Die Maßnahmenfläche wird mehrmals im Jahr durch eine Mahd gepflegt, um ein voll

ständiges zuwachsen der Fläche zu verhindern. 
- Sie darf weiterhin nicht mit schwerem Gerät befahren werden . 

Monitoringbericht der Unterhaltungspflege nach § 17 Abs. 7 BNatSchG an EBA und Naturschutzbe
hörde (Zeitpunkt) 

- Jährliche mehrmalige Begehungen der Maßnahmenfläche im Frühjahr (Überwinterung), 
Frühsommer (Trächtigkeit der Weibchen) und Spätsommer (Nachweis von Jungtieren) 

- Ggf. Erstellung eines optimierten Pflegekonzepts bzw. Anpassung des Pflegekonzepts 
- Durchführung des Monitorings über fünf Jahre 
- jährliche Erstellung eines Monitoring-Berichtes 
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Begründung der Maßnahme 
- Zerstörung von Lebensräumen der Mauereidechse im Vorhabenbereich der IRK in Unter-

türkheim 

D vorübergehende Inanspruchnahme J l:8l dauerhafte Inanspruchnahme 

Zeitlicher Ablauf/ Realisierung 
Die Ersatzfläche muss vor der Umsiedlung hergerichtet werden. Die Funktionsfähigkeit 
muss ebenfalls vor der Umsiedlung gegeben sein. 

Durchführung der dauerhaften Unterhaltung und Pflege durch (nachrichtlich) 
- DB Netz AG 

Rechtliche Sicherung der Maßnahme 
-

Grunderwerbsverzeichnis Nr. 
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